B E K A N N T M A C H U N G
Verbrennen von Gartenabfällen
Aufgrund der § 3, Abs. 1, Satz 2 der Verordnung über die Entsorgung con Abfällen außerhalb von Abfallentsorgungsanlagen (KompostVO) vom 15. Mai 1992 (Nds. GVBl. 1992, S. 141), zuletzt geändert durch Verordnung vom 24. Januar 1994 (Nds. GVbl. 1994, S. 65) kann die Samtgemeinde an zwei Tagen im Jahr das Verbrennen pflanzlicher Abfälle genehmigen, wenn eine andere Form der Entsorgung nicht zumutbar ist. Aufgrund dieser Ermächtigung wird das Verbrennen von Gartenabfällen in der Samtgemeinde Dornum wie folgt geregelt:
Pflanzliche Abfälle, die auf gärtnerisch genutzten Grundstücken anfallen, dürfen in der Samtgemeinde Dornum an jedem dritten Samstag im April eines jeden Jahres und an jedem dritten Samstag im Oktober eines jeden Jahres jeweils zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr verbrannt werden. Dabei ist folgendes zu beachten:
a) Die Abfälle dürfen nur auf den Grundstücken, auf denen sie anfallen, verbrannt werden;
b) bei lang anhaltender starker Trockenheit und bei starkem Wind ist das Verbrennen 

    unzulässig;
c) das Feuer darf nicht mit Flüssigbrennstoffen oder anderen Abfällen in Gang gesetzt oder 
    unterhalten werden;

d) das Verbrennen ist von einer arbeitsfähigen Person zu beaufsichtigen und so zu steuern, 

    dass das Feuer ständig unter Kontrolle bleibt und zu jeder zeit gelöscht werden kann;
e) durch Rauch darf der Verkehr nicht behindert werden und niemand mehr als nach 

    den Umständen unvermeidbar belästigt werden;
f) gefahrbringender Funkenflug darf nicht entstehen;
g) von Gebäuden ist ein Abstand von mindestens 50 m, von Gartenlauben von mindestens 

    10 m einzuhalten;
h) Feuer und Glut müssen bei Verlassen der Feuerstelle erloschen sein;
i) die Gartenabfälle dürfen erst am Tage des Verbrennens auf die Feuerstelle gelegt werden.

Derjenige, der den Bestimmungen dieser Verfügung zuwiderhandelt, muss mit der Einleitung eines Bußgeldverfahrens nach § 18, Abs. 1, Nr. 1 Abfallgesetz i. V. m. § 8, Nr. 2 der Verordnung über die Entsorgung von Abfällen außerhalb von Abfallentsorgungsanlagen (KompostVO) rechnen.

Begründung:

Pflanzliche Abfälle, die auf  gärtnerisch genutzten Grundstücken anfallen, sollen grundsätzlich im Rahmen der Nutzung dieser Grundstücke mittels Verrotten, insbesondere durch Liegenlassen, Untergraben, Unterpflügen und Kompostieren beseitigt werden. Die Gemeinden können das Verbrennen pflanzlicher Abfälle an zwei Tagen im Jahr genehmigen, wenn eine andere Form der Entsorgung nicht zumutbar ist, dabei darf das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt werden. Die genaueste Beachtung der im zweiten Absatz dieser Verfügung aufgeführten Bestimmungen ist deshalb unbedingt erforderlich.
Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung schriftlich oder zur Niederschrift bei der Samtgemeinde Dornum, Schatthauser Straße 9, 26553 Dornum, Widerspruch eingelegt werden. Die Frist wird auch durch Einlegung des Widerspruchs beim Landkreis Aurich, Fischteichweg 7 – 13, 26506 Aurich, gewahrt.
Dornum, 11. März 1994
Gemeinde Dornum

Der Samtgemeindedirektor

- Erdmann -

